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Deutschland,  
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Eine Bilanz der Inklusion und Gleichberechtigung 

 

Vorwort 

 

Im Jahr 2024 stehen drei bedeutende Jubiläen im Fokus: 15 Jahre UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 75 Jahre Grundgesetz und 15 Jahre Artikel 3 des 

Grundgesetzes in seiner erweiterten Form. Diese Meilensteine markieren wesentliche 

Fortschritte im Bereich der Menschenrechte und der Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen in Deutschland.  

Mein Artikel soll die Entwicklungen und Errungenschaften der letzten Jahrzehnte und wirft 

einen Blick auf die Herausforderungen, die noch vor uns liegen, beleuchten. 

 

75 Jahre Grundgesetz: Fundament der deutschen Demokratie 

 

Das Grundgesetz, das am 23. Mai 1949 in Kraft trat, bildet die Grundlage der deutschen 

Demokratie und Rechtsordnung. Es garantiert grundlegende Rechte und Freiheiten für alle 

Bürgerinnen und Bürger. Artikel 1 des Grundgesetzes stellt die Würde des Menschen in den 

Mittelpunkt und bildet das Fundament für alle weiteren Grundrechte.  

 

Artikel 3 des Grundgesetzes, der die Gleichheit vor dem Gesetz garantiert, wurde im Jahr 

1994 um einen entscheidenden Zusatz erweitert. Dieser besagt: "Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden." Diese Ergänzung war ein wichtiger Schritt zur 

rechtlichen Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderungen und zur Bekämpfung 

von Diskriminierung. 

 



 

 

30 Jahre Artikel 3 Grundgesetz: Ein wichtiger Schritt zur Inklusion 

 

Die Erweiterung von Artikel 3 um den Zusatz zur Nichtdiskriminierung von Menschen mit 

Behinderungen vor 30 Jahren war ein Meilenstein in der deutschen Rechtsgeschichte. Sie 

stellte sicher, dass Menschen mit Behinderungen rechtlich vor Diskriminierung geschützt 

sind und gleiche Rechte haben wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger.  

 

Diese Änderung war nicht nur symbolisch wichtig, sondern hatte auch konkrete rechtliche 

Auswirkungen. Sie trug dazu bei, das Bewusstsein für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu schärfen und den Weg für weitere gesetzgeberische Maßnahmen zur 

Förderung der Inklusion zu ebnen. 

 

15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland: Internationale 

Verpflichtungen und nationale Umsetzung 

 

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die am 13. Dezember 2006 verabschiedet 

wurde und am 3. Mai 2008 in Kraft trat, stellt einen internationalen Rahmen für die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen dar. Deutschland ratifizierte die Konvention im Jahr 2009, 

was bedeutete, dass die Prinzipien und Verpflichtungen der UN-BRK in nationales Recht 

umgesetzt werden mussten. 

 

Die UN-BRK fordert die Staaten auf, die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in 

allen Lebensbereichen zu gewährleisten und Diskriminierung aktiv zu bekämpfen. Dies 

umfasst unter anderem den Zugang zu Bildung, Arbeit, Gesundheit und öffentlicher Teilhabe. 

 

In den letzten 15 Jahren wurden in Deutschland zahlreiche Maßnahmen zur Umsetzung der 

UN-BRK ergriffen. Dazu gehören gesetzgeberische Initiativen, wie das 

Bundesteilhabegesetz (BTHG), das darauf abzielt, die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Zudem wurden verschiedene 

Aktionspläne entwickelt, um die Inklusion in unterschiedlichen Bereichen voranzutreiben. 

 

 

 



 

Fortschritte und Herausforderungen 

 

Die vergangenen Jahrzehnte haben bedeutende Fortschritte bei der Anerkennung und 

Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen gebracht. Die gesetzlichen 

Änderungen und die Ratifizierung der UN-BRK haben dazu beigetragen, das Bewusstsein 

für die Bedürfnisse und Rechte dieser Bevölkerungsgruppe zu schärfen und konkrete 

Verbesserungen herbeizuführen. 

 

Trotz dieser Fortschritte gibt es nach wie vor erhebliche Herausforderungen. Menschen mit 

Behinderungen sind weiterhin häufig von sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung 

betroffen. Der Zugang zu Bildung und Beschäftigung ist für viele nach wie vor eingeschränkt, 

und Barrieren in der physischen und digitalen Umwelt bestehen fort. 

 

Zusammenfassung: Der Weg zur vollständigen Inklusion 

 

Die kommenden Jahre werden weiterhin entscheidend sein, um die bisher erzielten 

Fortschritte zu festigen und weiter auszubauen. Es bedarf kontinuierlicher Anstrengungen 

auf politischer, gesellschaftlicher und individueller Ebene, um die Ziele der UN-BRK 

vollständig zu verwirklichen. Dies beinhaltet die weitere Verbesserung der Barrierefreiheit, 

die Förderung inklusiver Bildung und Beschäftigung sowie die Bekämpfung von 

Diskriminierung in allen Lebensbereichen. 

 

Die Jubiläen bieten eine Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und gleichzeitig den Blick nach vorne 

zu richten. Nur durch endlich gemeinsames entschlossenes Handeln und das verbundene 

Engagement aller gesellschaftlichen und politischen Akteure kann die Vision einer inklusiven 

Gesellschaft, in der Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben 

können, Realität werden. 
 

 


